
Das notarielle Kostenrecht, mit dem sich der vorliegende 
Band ausschließlich befasst, nimmt im Rahmen der Aus-
bildung zum/zur Notarfachangestellten durchaus großen 
Raum ein; im dritten Ausbildungsjahr gehört das notari-
elle Kostenrecht zu den Schwerpunktthemen. Fundierte 
Kenntnisse im notariellen Kostenrecht sind für jede/n 
Notarfachangestellte/n essenziell.

Jede auftragsgemäß ausgeführte Beurkundungs-, Ent-
wurfs-, Beglaubigungs- oder sonstige notarielle Tätigkeit 
zieht die Erstellung einer notariellen Kostenberechnung 
nach sich. Die Erstellung der Kostenberechnungen wird 
in den meisten Notariaten fachkundigen Mitarbeitern 
übertragen. Um diese Aufgabe erfüllen zu können, sind 
neben den grundlegenden Kenntnissen zu den in der täg-
lichen Praxis im Notariat vorkommenden Rechtsgebieten 
auch fundierte Kenntnisse im notariellen Kostenrecht 
erforderlich.

Der vorliegende Band befasst sich ausschließlich mit dem 
Kostenrecht für Notare und gibt zahlreiche Hinweise zur 
Umsetzung auf verschiedene Sachverhalte. 

Neben Ausführungen zu Verfahrensfragen, Formvor-
schriften und allgemeinen Bewertungstatbeständen er-
halten die Leser einen kompletten Überblick über Wert-, 
Gebühren- und Auslagenvorschriften. 

Ziel des Buches ist es, sowohl Auszubildenden als auch 
Quer- und Wiedereinsteigern einen ersten Blick auf das 
System des GNotKG zu geben, um ihnen so das Verste-
hen des notariellen Kostenrechts zu erleichtern.

Auch in dieser 3., überarbeiteten Auflage werden die 
Erläuterungen zum besseren Verständnis durch zahlrei-
che Beispielsberechnungen mit ausführlichen Hinweisen, 
die aktualisiert und erweitert wurden, unterstützt. Den 
Abschluss dieses Werkes bilden Praxisfälle, anhand derer 
die Leser ihr Wissen überprüfen und vertiefen können. 
Neuerungen, wie sie sich z.B. aus der Einführung des 
elektronischen Urkundenarchivs ergeben haben, wurden 
in diese Neuauflage eingearbeitet.
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Geleitwort

Hinter jedem guten Notar stehen seine Mitarbeiter, die den reibungslosen Ablauf im Notariat
sicherstellen.

Der Beruf der Notarfachangestellten ist ein spannender und vielf!ltiger Beruf, der in Anfor-
derung und Verantwortung weit Åber einen „gewÇhnlichen“ BÅrojob hinausgeht. Immobi-
lienk!ufe, Testamente, UnternehmensgrÅndungen, Ehevertr!ge, Scheidungsvereinbarungen
und einiges mehr – Åber die ganze Bandbreite notarieller T!tigkeiten mÅssen auch Sie als
Mitarbeiter im Notariat tiefgehende Kenntnisse haben. Nur mit Ihrer UnterstÅtzung kann der
Notar sein BÅro erfolgreich fÅhren.

Wie kann man Sie mÇglichst gezielt und effizient unterstÅtzen, um eine bestmÇgliche Aus-
bildung zum Notarfachangestellten zu absolvieren? Diese Frage haben wir uns als Notarkas-
se gemeinsam mit Autoren aus der Praxis, n!mlich Notarinnen und Notare, Notarassessoren
und BÅroleitern gestellt. Zusammen mit dem Deutschen Notarverlag wurde die „Ausbil-
dungsreihe fÅr Notarfachangestellte“ ins Leben gerufen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt,
Auszubildende w!hrend ihrer anspruchsvollen Ausbildungszeit und Berufsanf!nger bei ih-
rem Einstieg in den komplexen BÅroalltag zu unterstÅtzen. Auch fÅr Quereinsteiger zur Ver-
mittlung von Grundlagen und fÅr den erfahrenen Notarfachangestellten als Nachschlage-
werk ist die Reihe gut geeignet.

Pro Band vermitteln die Autoren dieser Reihe anschaulich die komplette Bandbreite eines
notariellen Fachgebiets von den Grundlagen bis hin zu komplexeren Fallgestaltungen. Um
Ihnen die Anwendung des Erlernten zu erleichtern, enth!lt jedes Buch ein Kapitel zur Wis-
sensÅberprÅfung. Die LÇsungsvorschl!ge verbinden bereits einzelne Fachgebiete miteinan-
der und geben so Gelegenheit zur Vertiefung der gewonnenen F!higkeiten.

Der nun von Franz Heitzer fortgefÅhrte Band vermittelt einen "berblick Åber das gesamte
Notarkostenrecht nach dem GNotKG. Der Autor ist seit mehr als dreißig Jahren in der PrÅ-
fungsteilung der Notarkasse (die Notarkasse ist u.a. die fÅr ihren Bereich zust!ndige Stelle
nach dem Berufsbildungsgesetz) t!tig und Mitverfasser des von der Notarkasse herausgege-
benen Streifzugs durch das GNotKG. Neben seiner T!tigkeit als Kostenrevisor hat Franz
Heitzer Åber viele Jahre den Ausbildungssektor der Notarkasse maßgeblich mitbetreut.
Nach wie vor ist er der Ausbildung des beruflichen Nachwuchses sehr verbunden, was u.a.
die Eins!tze als Lehrkraft an der zust!ndigen Berufsschule in MÅnchen und seine Mitwir-
kung in verschiedenen Gremien des Ausbildungssektors belegen.

Dr. Helene Ludewig

Pr!sidentin der Notarkasse A.d.Ç.R., MÅnchen
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Vorwort

Das notarielle Kostenrecht, mit dem sich der vorliegende Band ausschließlich befasst,
nimmt im Rahmen der Ausbildung zum/zur Notarfachangestellten durchaus einen grÇßeren
Raum ein. Im dritten Ausbildungsjahr gehÇrt das notarielle Kostenrecht gar zu den Schwer-
punktthemen. Warum ist das so?

Jede auftragsgem!ß ausgefÅhrte Beurkundungs-, Entwurfs-, Beglaubigungs- oder sonstige
notarielle T!tigkeit zieht die Erstellung einer notariellen Kostenberechnung nach sich, da
die Notare verpflichtet sind, fÅr ihre Amtst!tigkeiten die gesetzlich vorgeschriebenen Kosten
(GebÅhren und Auslagen) zu erheben. Das Erstellen der Kostenberechnungen wird in den
meisten Notariaten fachkundigen Mitarbeitern Åbertragen. Um diese Aufgabe erfÅllen zu
kÇnnen, sind neben den grundlegenden Kenntnissen im materiellen und formellen Recht zu
den in der t!glichen Praxis im Notariat vorkommenden Fachgebieten auch fundierte Kennt-
nisse im notariellen Kostenrecht erforderlich. Eine solide Basis hierfÅr liefert die Ausbil-
dung zum/zur Notarfachangestellten.

Ziel dieses Buches ist es, insbesondere den Auszubildenden, aber auch Quer- und Wieder-
einsteigern zun!chst einen generellen "berblick Åber den Aufbau und die Struktur des Ge-
richts- und Notarkostengesetzes (GNotKG) zu verschaffen. Daran anknÅpfend enth!lt der
zweite Teil des Buches ausfÅhrliche Erl!uterungen zur Wertbestimmung und zum GebÅh-
ren- und Auslagenansatz zu einer Vielzahl konkreter Sachverhalte aus der notariellen Praxis.
Zur Verdeutlichung und zum besseren Verst!ndnis dienen zahlreiche Beispielsberechnungen
mit ausfÅhrlichen Hinweisen. Im dritten Teil des Buches findet sich sodann eine Reihe von
Fallbeispielen mit LÇsungen, anhand derer fÅr die Leser die MÇglichkeit besteht, erlangtes
Wissen sowohl zu testen als auch zu vertiefen.

FÅr mich, der ich diesen Band der Ausbildungsreihe in der nunmehr vorliegenden dritten
Auflage fortfÅhren darf, stand es außer Frage, diese – von einem so erfahrenen Autor und
Mitherausgeber mehrerer kostenrechtlicher Werke wie Werner Tiedtke fÅr die ersten beiden
Auflagen – gew!hlte Struktur unver!ndert beizubehalten.

Neuerungen, wie sie sich z.B. aus der EinfÅhrung des elektronischen Urkundenarchivs erge-
ben haben, wurden eingearbeitet, ebenso wurden insbesondere die enthaltenen Beispielsf!lle
aktualisiert und erweitert.

Ich wÅnsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und Durcharbeiten der Fallbeispiele; dabei werden
Sie hoffentlich feststellen, dass auch das Notarkostenrecht einen !ußerst interessanten The-
menbereich darstellt.

Franz Heitzer

MÅnchen, im August 2023
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§ 1 Systematischer "berblick Åber das GNotKG

A. Einleitung: Allgemeine Grunds!tze zu Notarkosten nach dem
GNotKG

Das GNotKG regelt ein einheitliches Kostenrecht in Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit fÅr Gerichte und Notare. Diese Verklammerung von Gerichts- und No-
tarkosten hat nicht nur einen historischen Hintergrund, sondern ist vor allem durch die Ver-
zahnung und dem Sachzusammenhang von notarieller und gerichtlicher T!tigkeit in Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und den bestehenden strukturellen
Gemeinsamkeiten begrÅndet.

Das Beurkundungsmonopol liegt seit Inkrafttreten des Beurkundungsgesetzes v. 28.6.1969
(BGBl I 1513) m.W.v. 1.1.1970 bei den Notaren. Die Regelungen Åber Beurkundungsver-
fahren betreffen daher nur Notar und nicht (mehr) auch Gerichte.

Gleichwohl betreffen T!tigkeiten in vielen Sachverhalten nicht nur das Beurkundungsver-
fahren, sondern den sich daran anschließenden Vollzug einer Eintragung in das Grundbuch
oder in ein Register. Vor allem beim Sachzusammenhang in Grundbuch-, Erb- und Register-
sachen werden die Gemeinsamkeiten deutlich, ein Vorgang wird nicht nur vom Notar, son-
dern auch vom Gericht bearbeitet.

Gleiches gilt in Handels- und Gesellschaftssachen und in anderen Verfahren der freiwilligen
Gerichtsbarkeit, sodass gleiche Gesch!ftswerte geradezu logisch und zweckm!ßig im Sinne
der Transparenz der Kosten fÅr die Beteiligten sind.

Das GNotKG ist ein kostenrechtliches Sekund!rgesetz zu verfahrensrechtlichen Vorschrif-
ten, vor allem zum FamFG und zum BeurkG.

"berwiegend basiert das GebÅhrensystem fÅr Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit auf dem Grundsatz der WertgebÅhr. Das Sozialstaatsgebot des GNotKG, das vor
allem durch die WertgebÅhr zum Ausdruck kommt, beruht auf einer Mischkalkulation. Ge-
bÅhren mit einem niedrigen Wert kÇnnen im Einzelfall zu einer Kostenunterdeckung fÅhren
und werden durch GebÅhren aus einem hÇheren Wert ausgeglichen.

Das WertgebÅhrensystem wird flankiert durch die Ausgestaltung von z.B. HÇchst- und Fest-
werten.

Zudem gibt es in Einzelf!llen Privilegien, wie z.B. zur Bewertung land- und forstwirtschaft-
licher Betriebe, wenn bestimmte Voraussetzungen erfÅllt werden.

Das GNotKG grenzt Gerichts- und Notarkosten konsequent voneinander ab, s. hierzu
Rdn 11 ff. Die GebÅhrenerhebung wird von zwei GebÅhrentabellen gepr!gt. FÅr den Notar
gilt ausschließlich die Tabelle B, fÅr die Gerichte ist prim!r die Tabelle A anzuwenden. FÅr
Gerichte gilt aber in bestimmten Angelegenheiten auch die Tabelle B (Erbschein, Europ!i-
sches Nachlasszeugnis und andere Zeugnisse sowie Grundbuchsachen, Schiffs- und Schiffs-
bauregistersachen und Angelegenheiten des Registers fÅr Pfandrechte an Luftfahrzeugen).

Die GebÅhren fÅr Beurkundungen selbst sind Åberwiegend als VerfahrensgebÅhren aus-
gestaltet, fÅr die unterschiedliche GebÅhrens!tze bestimmt sind, je nachdem, ob es sich z.B.
um einen Vertrag (2,0-GebÅhr), um einseitige Erkl!rungen (1,0-GebÅhr) oder um verfah-
rensrechtliche Erkl!rungen zum Grundbuchamt oder Registergericht (0,5-GebÅhr) handelt.

"ber die VerfahrensgebÅhren hinaus sind weitere Bereiche mit unterschiedlichen GebÅhren-
s!tzen, teils mit HÇchst- oder FestgebÅhren geregelt.

Zu den Einzelheiten wird auf die nachfolgenden AusfÅhrungen verwiesen.

I. Allgemeine Rechtsgrundlagen

Unter den Begriff „Kosten“ fallen GebÅhren und Auslagen (§ 1 GNotKG). Es handelt sich
um einen Çffentlich-rechtlichen Anspruch des Notars, was sich insbesondere daran zeigt,
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dass sich der Notar ohne Gerichtsverfahren selbst eine vollstreckbare Ausfertigung seiner
Kostenberechnung erteilen (§ 89 GNotKG) und mit dieser seine Kosten zwangsweise beitrei-
ben kann (s. Rdn 10, 210). Die Beitreibung hat nach den Vorschriften der ZPO zu erfolgen.

Notare sind gem. § 17 Abs. 1 BNotO verpflichtet, die gesetzlich vorgeschriebenen Kosten zu
erheben. Gem. § 125 GNotKG sind Vereinbarungen Åber die HÇhe der Kosten stets un-
wirksam. Unzutreffende Kostenberechnungen sind dann keine verbotene GebÅhrenverein-
barung, wenn sich der Notar bei der Berechnung geirrt hat oder eine GebÅhr unwissentlich
zu hoch, zu gering oder Åberhaupt nicht berechnet wurde.

§ 126 GNotKG macht vom Verbot der GebÅhrenvereinbarung in einem engen Rahmen eine
Ausnahme. Der Notar kann ausnahmsweise fÅr seine T!tigkeit als Mediator oder Schlich-
ter durch Çffentlich-rechtlichen Vertrag eine Gegenleistung in Geld vereinbaren. Gleiches
gilt fÅr notarielle Amtst!tigkeiten, fÅr die im GNotKG keine GebÅhr bestimmt ist. Dies gilt
aber nur, wenn diese T!tigkeit nicht im Zusammenhang mit einer anderen gebÅhrenpflichti-
gen T!tigkeit steht (z.B. isolierte Inverwahrungnahme einer CD-ROM mit vertraulichen Da-
ten oder die Verwahrung eines Manuskriptes). Die GebÅhren mÅssen angemessen sein und
sind – wie alle anderen GebÅhren und Auslagen des Notars – von der DienstaufsichtsbehÇr-
de oder auf Antrag vom Landgericht zu prÅfen.

Die zutreffende Kostenerhebung der Notare wird in regelm!ßigen Abst!nden durch die
DienstaufsichtsbehÇrde (Landgerichtspr!sident) geprÅft. Dieser setzt hierfÅr Kostenrevi-
soren ein. Dort wo eine Notarkasse eingerichtet ist (Notarkasse MÅnchen und L!ndernotar-
kasse Leipzig), erfolgt die PrÅfung durch diese (§ 113 BNotO).

Der Notar erh!lt nach Abschluss der PrÅfung einen PrÅfungsbericht und wird im Falle un-
zutreffender Berechnungen angewiesen, diese zu korrigieren und zu wenig erhobene GebÅh-
ren nachzufordern. Zu viel erhobene GebÅhren mÅssen zurÅckgezahlt werden.

FÅr den Notar besteht keine Pflicht die Auffassung des PrÅfers zu teilen. In diesem Falle
kann der Notar jedoch von der vorgesetzten DienstbehÇrde angewiesen werden, die streitige
Kostenfrage dem Landgericht zur Entscheidung vorzulegen, Beschwerde oder Rechts-
beschwerde zu erheben (§ 130 Abs. 2 GNotKG).

Gegen die Kostenberechnung des Notars (§ 19 GNotKG), gegen die Verzinsungspflicht, ge-
gen die Zahlungspflicht, die AusÅbung des ZurÅckbehaltungsrechts und die Erteilung einer
Vollstreckungsklausel kann die Entscheidung des Landgerichts (LG), in dessen Bezirk der
Notar den Amtssitz hat, beantragt werden (§ 127 Abs. 1 S. 1 GNotKG). Antragsberechtigt
sind zum einen die Kostenschuldner, aber auch der Notar, wenn ihm gegenÅber die Kosten-
berechnung beanstandet wird und er der Beanstandung nicht abhilft (§ 127 Abs. 1 S. 2
GNotKG). Es genÅgt ein einfacher Antrag, fÅr den Kostenschuldner besteht in dem Verfah-
ren vor dem Landgericht kein Anwaltszwang, er kann somit das Verfahren ohne anwalt-
lichen Beistand selbst betreiben.

Gegen die Entscheidung des LG kann die Beschwerde zum Oberlandesgericht (OLG) er-
hoben werden. Auch hier besteht noch keine Anwaltspflicht. Auch ist kein bestimmter Be-
schwerdewert vorgeschrieben.

Gegen die Entscheidung des OLG ist die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof
(BGH) zul!ssig, aber nur, wenn sie vom OLG zugelassen worden ist. Das OLG kann die
Rechtsbeschwerde zulassen, wenn es um eine grunds!tzliche Bedeutung der zur Entschei-
dung anstehenden Rechtsfrage geht. Beim BGH besteht fÅr den Kostenschuldner allerdings
Anwaltszwang, fÅr den Notar dagegen nicht. Auch kÇnnen sowohl beim OLG als auch beim
BGH Kosten fÅr den Unterlegenen entstehen. Diese richten sich nach den Vorschriften des
FamFG.

Der Notar kann bis zur Zahlung seiner Kosten auch bestimmte Unterlagen zurÅckbehalten.
HierÅber kann er nach eigenem Ermessen entscheiden. § 11 GNotKG bestimmt, dass Ur-
kunden, Ausfertigungen, Ausdrucke und Kopien sowie gerichtliche Unterlagen vom
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Notar nach billigem Ermessen zurÅckbehalten werden kÇnnen, bis die in der Angelegenheit
entstandenen Kosten bezahlt sind. In der Praxis wird von diesem ZurÅckbehaltungsrecht
aber eher selten Gebrauch gemacht. Wenn aber eine Urkunde nach § 53 BeurkG vollzugsreif
ist, muss der Notar z.B. einen Kaufvertrag dem Grundbuchamt zum Vollzug einreichen. Die
Vollzugspflicht hat Vorrang vor dem ZurÅckbehaltungsrecht.

Der Begriff „Angelegenheit“ betrifft die einzelne Beurkundung samt dazugehÇriger Auflas-
sung sowie die Vollzugs- und Betreuungst!tigkeiten. Da alle diese T!tigkeiten in einem ein-
heitlichen Auftrag erteilt werden, bilden sie in ihrer Gesamtheit den Rahmen der Angelegen-
heit i.S.v. § 11 GNotKG. Hat ein Dritter SchriftstÅcke beim Notar eingereicht, werden auch
diese im Einzelfall ebenfalls vom ZurÅckbehaltungsrecht erfasst.

Der Notar darf seine T!tigkeit nicht ohne Grund verweigern, da er eine sog. Urkunds-
gew!hrpflicht hat. Er kann aber seine T!tigkeit davon abh!ngig machen, dass der Antrag-
steller oder Auftraggeber einen zur Deckung der Kosten ausreichenden Vorschuss vor Be-
ginn der Amtst!tigkeit bezahlt. Auch von dem Kostenvorschuss wird in der Praxis nur selten
Gebrauch gemacht. Kennt man allerdings den Antragsteller oder Auftraggeber aus frÅheren
Amtst!tigkeiten als s!umigen Kostenschuldner, ist das Verlangen eines Kostenvorschusses
durchaus ratsam. Das muss und kann der Notar aber im Einzelfall selbst entscheiden. Eine
gesetzliche Pflicht zur Erhebung eines Kostenvorschusses besteht nicht.

Schließlich gilt fÅr den Notar ein vereinfachtes Beitreibungsverfahren. Gem. § 89
GNotKG werden die Kosten eines Notars und die auf diese entfallenden Zinsen (§ 88
GNotKG) aufgrund einer mit der Vollstreckungsklausel des Notars versehenen Ausfertigung
der Kostenberechnung (§ 19 GNotKG, s. Rdn 195 ff., 210) nach den Vorschriften der Zivil-
prozessordnung (ZPO) beigetrieben. Der Notar kann sich also selbst einen Vollstreckungs-
titel in Form einer vollstreckbaren Kostenberechnung erteilen. Durch den Verweis auf die
ZPO mÅssen dann aber die Zustellung und das weitere Verfahren Åber den Gerichtsvollzie-
her gehen.

II. Aufbau des GNotKG

Das GNotKG setzt sich wie alle anderen Justizkostengesetze mit einem Paragrafenteil und
einem Kostenverzeichnis zusammen, wobei beide Teile konsequent und wie folgt gegliedert
sind:
nn Gesetzesteil (Paragrafenteil) gegliedert in vier Kapitel:

– Kapitel 1: Gemeinsame Vorschriften fÅr Gerichte und Notare
– Kapitel 2: Gerichtskosten
– Kapitel 3: Notarkosten
– Kapitel 4: Schluss- und "bergangsvorschriften.

nn Kostenverzeichnis, gegliedert in drei Teile:
– Teil 1: GerichtsgebÅhren
– Teil 2: NotargebÅhren
– Teil 3: Auslagen.

Diese in dieser Gliederung enthaltende konsequente Trennung der einzelnen Anwendungs-
bereiche macht dem Anwender deutlich: Gerichtskosten sind fÅr den Notar tabu, Notarkos-
ten sind fÅr Gerichte tabu.

(Zu Einzelheiten s. Rdn 12 ff.).

1. Paragrafenteil

Innerhalb des Paragrafenteils ist der systematische Aufbau mit dem der anderen Kostenge-
setze vergleichbar. Bedingt durch seinen Geltungsbereich fÅr Gerichte und Notare weist
das GNotKG allerdings zahlreiche Besonderheiten auf.
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Es finden sich in dem fÅr die freiwillige Gerichtsbarkeit geltenden Kostengesetz zwei Ge-
bÅhrentabellen (§ 34 GNotKG).
nn Die Tabelle A entspricht der Tabelle des GKG und des FamGKG geltende GebÅhren-

tabelle. FÅr die GerichtsgebÅhren kommt dieser Tabelle die Hauptbedeutung zu. FÅr
Notare ist die Tabelle A nicht anwendbar.

nn FÅr die Notare gilt ausschließlich die Tabelle B (zu erkennen in der Kopfzeile in Teil 2
des Kostenverzeichnisses). Die Tabelle B gilt fÅr Gerichte nur noch im Erbscheinsverfah-
ren und in den Verfahren zur Erteilung anderer Zeugnisse (Teil 1 Hauptabschnitt 2 Ab-
schnitt 2 KV GNotKG) und in Grundbuchsachen, Schiffs- und Schiffsbauregistersachen
und in Angelegenheiten des Registers fÅr Pfandrechte an Luftfahrzeugen (Teil 1 Haupt-
abschnitt 4). (Siehe auch die weiteren Hinweise bei Rdn 3).

Sowohl bei Tabelle A als auch bei Tabelle B handelt es sich um GebÅhrenstaffeln mit un-
terschiedlichen ErhÇhungsbetr!gen mit steigendem Gesch!ftswert. Zum besseren Verst!nd-
nis hat der Gesetzgeber als Anlage 2 zum GNotKG GebÅhrentabellen fÅr Gesch!ftswert bis
zu 3 Mio. EUR beigefÅgt (§ 34 Abs. 3 GNotKG).

GebÅhren werden auf den n!chstliegenden Cent-Betrag auf- oder abgerundet, wobei
0,5 Cent aufgerundet werden.

Der Mindestbetrag einer GebÅhr nach Tabelle B betr!gt 15 EUR, soweit nicht andere
spezifische Regelungen Mindestbetr!ge bestimmen, wie z.B. in KV-Nr. 21100 GNotKG fÅr
eine 2,0-GebÅhr bei Beurkundung eines Vertrages 120 EUR.

Sowohl bei den GerichtsgebÅhren als auch bei den NotargebÅhren werden die GebÅhren
zu einem großen Teil als VerfahrensgebÅhren (fÅr den Notar sind unter Verfahren das Be-
urkundungsverfahren gem. Teil 2 Hauptabschnitt 1 KV GNotKG und die sonstigen notariel-
len Verfahren gem. Teil 2 Hauptabschnitt 3 KV GNotKG zu verstehen) ausgestaltet. Die Be-
grifflichkeit der VerfahrensgebÅhr fÅr notarielle Verfahren bedeutet im Ergebnis, dass jede
GebÅhr nur einmal erhoben werden darf (§ 93 Abs. 1 GNotKG). Betrifft ein Verfahren
mehrere, im Verh!ltnis zueinander verschiedene Gegenst!nde muss die GebÅhr immer aus
dem Gesamtwert aller Verfahrensgegenst!nde (§ 35 Abs. 1 GNotKG) berechnet werden.
Bei unterschiedlichen GebÅhrens!tzen mÅssen allerdings Vergleichsberechnungen vor-
genommen werden (§ 94 Abs. 1 GNotKG, s. hierzu Rdn 226 ff.). Soweit mehrere Beurkun-
dungsgegenst!nde als ein Beurkundungsgegenstand anzusehen sind (§ 109 GNotKG), ist
§ 94 Abs. 2 GNotKG zu beachten, s. hierzu Rdn 229 ff.

Der Grundsatz der einmaligen GebÅhrenerhebung gilt auch fÅr die VollzugsgebÅhren, selbst
wenn mehrere Vollzugst!tigkeiten durchgefÅhrt werden, ebenso fÅr die BetreuungsgebÅhr,
auch bei DurchfÅhrung mehrerer Betreuungst!tigkeiten. Abweichend vom Grundsatz der
einmaligen GebÅhrenerhebung entsteht neben einer anderweitigen VollzugsgebÅhr aber eine
GebÅhr nach KV-Nr. 22114, 22115 bzw. 22125 GNotKG fÅr die Erzeugung von XML-
Strukturdaten (s. Rdn 99 ff.).

Der Paragrafenteil gliedert sich in insgesamt vier Kapitel:

Kapitel 1: Gemeinsame Vorschriften fÅr Gerichte und Notare.

In diesem Kapitel sind vor allem geregelt
nn die Verj!hrung der Gerichts- und Notarkosten (§ 6 GNotKG),
nn die Rechtsbehelfsbelehrung auf der Kostenberechnung (§ 7a GNotKG),
nn die F!lligkeit der Kosten (fÅr den Notar gem. § 10 GNotKG),
nn die Einforderung der Kosten einschließlich Bestimmungen Åber den Inhalt und die Form

der notariellen Kostenberechnung (§ 19 GNotKG),
nn Vorgaben zur Nichterhebung von Notarkosten, die bei richtiger Sachbehandlung nicht

entstanden w!ren (§ 21 GNotKG),
nn Bestimmung der Kostenschuldner (fÅr Notarkosten §§ 29–32 GNotKG),
nn GebÅhrenvorschriften (WertgebÅhren) in § 34 GNotKG,
nn allgemeine und besondere Wertvorschriften (§§ 35–45 GNotKG) und
nn Bewertungsvorschriften (§§ 46–54 GNotKG).
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Die allgemeinen Wertvorschriften enthaltenen grunds!tzliche Regelungen, wie z.B.
nn den Grundsatz der Wertaddition fÅr mehrere Verfahrensgegenst!nde in demselben

Verfahren (§ 35 Abs. 1 GNotKG),
nn die Festlegung des allgemeinen HÇchstgesch!ftswerts auf 60 Mio. EUR (§ 35 Abs. 2

GNotKG),
nn die Bestimmung, dass u.a. Zinsen oder Vertragsstrafen neben dem Hauptgegenstand

des Verfahrens keine BerÅcksichtigung finden (§ 37 Abs. 1 GNotKG),
nn den Grundsatz, dass Verbindlichkeiten, die auf einer Sache, einer VermÇgensmasse

oder einer Beteiligung an einer Personengesellschaft lasten, nicht abgezogen werden
dÅrfen (§ 38 GNotKG).

Die besonderen Gesch!ftswertvorschriften regeln die Gesch!ftswertbestimmung u.a. fÅr
nn Versicherungen an Eides statt zur Erlangung eines Erbscheins oder Europ!ischen

Nachlasszeugnisses (§ 40 Abs. 1 GNotKG),
nn die BegrÅndung von Wohnungs- und Teileigentum (§ 42 Abs. 1 GNotKG),
nn die Bestellung eines Erbbaurechts (§ 43 GNotKG),
nn die Einbeziehung von Grundbesitz in die Mithaft wegen eines Grundpfandrechts

(Pfandunterstellung) oder dessen Entlassung aus der Mithaft (Pfandfreigabe; § 44
Abs. 1 GNotKG),

nn die #nderung von Rangverh!ltnissen bei im Grundbuch eingetragenen Belastungen
(RangrÅcktritt, Gleichrangeinr!umung; § 45 Abs. 1 GNotKG).

In den Bewertungsvorschriften sind die Gesch!ftswerte fÅr die am h!ufigsten in der nota-
riellen Praxis vorkommenden Beurkundungssachverhalte geregelt, wie z.B.
nn Vorschriften Åber die Bewertung von Grundbesitz (§ 46 GNotKG),
nn GrundstÅckskaufvertr!ge (§ 47 GNotKG),
nn Besonderheiten fÅr land- und forstwirtschaftliche Betriebe (§ 48 GNotKG),
nn Wertbestimmung fÅr grundstÅcksgleiche Rechte, wie z.B. Erbbaurechte (§ 49

GNotKG),
nn Bewertung bestimmter schuldrechtlicher AnsprÅche, wie z.B. VerfÅgungsverbote und

Bauverpflichtungen (§ 50 GNotKG),
nn Gesch!ftswert fÅr Erwerbs- und Ver!ußerungsrechte, wie z.B. Vorkaufs- und Wieder-

kaufsrechte, RÅckÅbertragungsverpflichtungen im Zusammenhang mit einer "berlas-
sung (§ 51 GNotKG),

nn Nutzungs- und Leistungsrechte und somit die Bewertung von wiederkehrenden Nut-
zungen und Leistungen, wie z.B. ein Wohnungsrecht oder eine Dienstbarkeit (§ 52
GNotKG),

nn der Gesch!ftswert fÅr Grundpfandrechte und sonstige Sicherheiten (§ 53 GNotKG),
nn die Bewertung bestimmter Gesellschaftsanteile, wie z.B. Gesch!ftsanteil an einer

GmbH oder Kommanditanteil (§ 54 GNotKG).

Kapitel 2: Dieses Kapitel regelt ausschließlich Gerichtskosten und umfasst die §§ 55–84
GNotKG. Alle Regelungen in Kapitel 2 sind fÅr den Notar nicht anwendbar.

Kapitel 3: In diesem Kapitel, das die §§ 85 bis 131 GNotKG umfasst, sind Regelungen aus-
schließlich fÅr den Notar enthalten. Dieser Teil ist in sechs Abschnitte aufgeteilt mit fol-
genden Regelungsumf!ngen:
nn In Abschnitt 1 sind allgemeine Vorschriften enthalten, vor allem die Erl!uterung der Be-

griffe „notarielle Verfahren“ (§ 85 GNotKG), der „Beurkundungsgegenst!nde“ (§ 86
GNotKG) sowie den Grundsatz, dass mehrere Rechtsverh!ltnisse, Tatsachen oder Vor-
g!nge als verschiedene Verfahrensgegenst!nde zu behandeln sind, soweit in § 109
GNotKG nichts anderes bestimmt ist (§ 86 Abs. 2 GNotKG).

nn Abschnitt 2 regelt die Verzinsung des Kostenanspruchs des Notars (eine solche erfolgt
nur in bestimmten F!llen) gem. § 88 GNotKG, Regelungen Åber die Beitreibung der No-
tarkosten einschließlich etwaiger Zinsen (§ 89 GNotKG) Åber RÅckzahlungsverpflich-
tungen einschließlich Schadenersatz bei Erhebung zu hoher oder unberechtigter GebÅh-
ren (§ 90 GNotKG).
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nn Abschnitt 3 enth!lt GebÅhrenvorschriften zur GebÅhrenerm!ßigung (§ 91 GNotKG), zu
RahmengebÅhren (§ 92 GNotKG), bestimmt die einmalige Erhebung einer GebÅhr (§ 93
GNotKG) und regelt die Berechnungsweise, wenn in einer Niederschrift mehrere Beur-
kundungsgegenst!nde zusammengefasst werden (derselbe oder verschiedene Beurkun-
dungsgegenst!nde einschl. Berechnungsart der GebÅhren, wenn unterschiedliche GebÅh-
rens!tze anzuwenden sind, s. hierzu Rdn 226 ff.).

nn In Abschnitt 4 sind Wertvorschriften zusammengefasst, er regelt zun!chst allgemeine
Wertvorschriften (§§ 96, 97 GNotKG) in Unterabschnitt 1 und in Unterabschnitt 2 Wert-
vorschriften in den §§ 97 bis 111 GNotKG (s. § 2 Rdn 27 ff.). in Unterabschnitt 3 sind die
Wertvorschriften fÅr Vollzugs- und BetreuungsgebÅhren enthalten, in Unterabschnitt 4
die Werte der sonstigen notariellen Gesch!fte (s. § 2 Rdn 75 ff.).

nn Abschnitt 5 enth!lt das Verbot der GebÅhrenvereinbarung (§ 125 GNotKG) mit der Aus-
nahme zum Abschluss eines Çffentlich-rechtlichen Vertrags (§ 126 GNotKG).

nn Abschnitt 6 fÅr die gerichtlichen Verfahren in Notarkostensachen (§§ 127 bis 131
GNotKG).

Kapitel 4 schließt mit Schluss- und "bergangsvorschriften ab (§§ 133 bis 136 GNotKG).

2. Kostenverzeichnis

Das Kostenverzeichnis folgt einer klaren Gliederung. Es trennt die Kostenvorschriften fÅr
die Gerichte von denen fÅr die notariellen T!tigkeiten.
nn In Teil 1 finden sich die GebÅhren der Gerichte,
nn in Teil 2 die der Notare und
nn in Teil 3 die Auslagen fÅr Gerichte und Notare.

Innerhalb des Auslagenteils wird ebenfalls strikt zwischen Gerichten und Notaren ge-
trennt: Die Auslagentatbest!nde in
nn Teil 3 Hauptabschnitt 1 fÅr Gerichte,
nn Teil 3 Hauptabschnitt 2 fÅr Notare.

Die GebÅhren fÅr die Verfahren in den einzelnen Rechtsgebieten bei den Gerichten (z.B.
Betreuungssachen und betreuungsgerichtliche Zuweisungssachen, Nachlass- und Teilungs-
sachen) als auch fÅr die Verfahren der Notare (z.B. Beurkundungsverfahren) sowie fÅr abge-
schlossene T!tigkeitsfelder der Notare (z.B. Vollzug, Betreuungst!tigkeiten, Beratung) sind
jeweils in einem in sich abgeschlossenen Gliederungsteil abschließend geregelt.

VerfahrensÅbergreifende GebÅhrentatbest!nde und GebÅhrentatbest!nde, die fÅr mehrere
oder gar alle Verfahren bzw. fÅr alle T!tigkeitsfelder der notariellen T!tigkeit gelten, bilden
die Ausnahme. Als Beispiel fÅr eine solche Ausnahme seien fÅr die Notare die ZusatzgebÅh-
ren in den KV-Nrn. 26000 bis 26003 GNotKG genannt.

Die Gliederung im Kostenverzeichnis folgt dem Aufbau nach klar abgegrenzten Ebenen:
nn Teil,
nn Hauptabschnitt,
nn Abschnitt,
nn Unterabschnitt.

Dieser Aufbau ist fÅr den Umgang mit den Regelungen des Kostenverzeichnisses von erheb-
licher Bedeutung. Um das Zurechtfinden zu erleichtern, sind auch die Nummern der GebÅh-
ren- und Auslagentatbest!nde in den ersten vier Stellen von den Nummern der Gliederungs-
ebene abgeleitet. Fehlt es an einer Gliederungsebene, steht dafÅr eine Null. Die letzte Ziffer
ist die laufende Nummer des Tatbestands, die jedoch nicht mit „1“, sondern mit „0“ beginnt.

Beispiel:

Die GebÅhr fÅr das Beurkundungsverfahren fÅr ein Testament hat folgenden Standort:

Teil 2 des Kostenverzeichnisses NotargebÅhren
nn Hauptabschnitt 1: Beurkundungsverfahren
nn Abschnitt 2.: Sonstige Erkl!rungen, Tatsachen und Vorg!nge
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Einen besonderen Unterabschnitt gibt es nicht. An die Stelle eines Unterabschnitts tritt
die Ziffer „0“.

Die GebÅhr fÅr das Beurkundungsverfahren ist der erste GebÅhrentatbestand des betref-
fenden Abschnitts. Sie tr!gt daher die Nummer 21200.

Durch diese klare Gliederung wird die „Navigation“ im Verzeichnis erheblich erleichtert.

Es gibt im Grundsatz zwei Arten von GebÅhren:
nn die origin!re GebÅhr, also die HauptgebÅhr (im Beispiel die GebÅhr KV-Nr. 21200

GNotKG) und
nn die modifizierte GebÅhr (zur GebÅhr gem. KV-Nr. 21200 GNotKG die GebÅhr KV-

Nr. 21201 GNotKG).

Bei der „GrundgebÅhr“ handelt es sich um den Grundtatbestand einer GebÅhr. Er ist in der
Regel kurz und pr!gnant. Er bestimmt die GebÅhr, die pauschal fÅr ein bestimmtes Verfah-
ren zu erheben ist. Bei vielen GebÅhren ist es aber unvermeidbar, fÅr bestimmte Sachverhal-
te oder Verfahrensabl!ufe Regelungen zu treffen, die von der GrundgebÅhr abweichen. FÅr
diese Sachverhalte modifiziert der Gesetzgeber die GrundgebÅhr. Eine solche GebÅhr l!sst
sich in der Regel an der folgenden Formulierung im GebÅhrentatbestand erkennen: „Die Ge-
bÅhr [Nummer der GrundgebÅhr] betr!gt ...“ oder „Die GebÅhr [Nummer der Grund-
gebÅhr] erm!ßigt sich auf ...“. Besonderheit der modifizierten GebÅhr ist, dass die Anmer-
kung zur GrundgebÅhr auch fÅr die modifizierte GebÅhr gilt. Eine eigene Anmerkung zur
modifizierten GebÅhr gilt allerdings nur fÅr diese und geht ggf. als lex specialis einer Rege-
lung in der Anmerkung zur GrundgebÅhr vor.

3. WertgebÅhr

Allgemein ist festzustellen, dass das GebÅhrensystem nach dem GNotKG (Bereich der frei-
willigen Gerichtsbarkeit) auf dem Grundsatz der WertgebÅhr basiert. Maßgebend ist also
nicht der zeitliche und sachliche Aufwand des Notars, sondern ausschließlich der Gesch!fts-
wert. Die GebÅhr steigt also bei gleichwertigem Aufwand des Notars abh!ngig vom Ge-
sch!ftswert. Dieses System soll ermÇglichen, dass die Dienste des Notars auch in Angele-
genheiten mit niedrigem Wert in Anspruch genommen werden kÇnnen, obwohl der Notar in
diesen F!llen keine kostendeckenden GebÅhren erh!lt. Ein Ausgleich erfolgt durch die hÇ-
heren GebÅhren bei hÇherem Gesch!ftswert. Lediglich bei der ZusatzgebÅhr fÅr ausw!rtige
T!tigkeiten nach KV-Nr. 26002 GNotKG orientiert sich die GebÅhrenhÇhe am Zeitaufwand
(Dauer der Abwesenheit) des Notars.

Das GNotKG kennt auch keine AnknÅpfung an den Erfolg der T!tigkeit. GebÅhrenauslÇ-
send ist allein das T!tigwerden des Notars (z.B. Beurkundung, Beratung, Vollzugs- oder Be-
treuungst!tigkeit). Ob z.B. ein beurkundeter Kaufvertrag auch tats!chlich von den Beteilig-
ten erfÅllt wird, ist fÅr den GebÅhrenanfall unbedeutend. Das Risiko der wirtschaftlichen
Zuverl!ssigkeit eines Vertragspartners tragen allein die Beteiligten und nicht der Notar.

Das GNotKG regelt zwar auch in Teilbereichen FestgebÅhren. Solche gibt es aber nur fÅr
besonders geeignete F!lle und spielen daher eine untergeordnete Rolle, s. hierzu Rdn 225.

Das GNotKG pr!gt zudem den Grundsatz, dass in einem Beurkundungsverfahren aus dem
gleichen Wert die BeurkundungsgebÅhr, die Vollzugs- und BetreuungsgebÅhren be-
rechnet werden (VerfahrensgebÅhr). Eine Ausnahme hiervon macht lediglich § 113 Abs. 2
GNotKG, wonach der Gesch!ftswert fÅr die TreuhandgebÅhr gem. KV-Nr. 22201 GNotKG
bei Treuhandauflagen, die dem Notar von nicht am Beurkundungsverfahren beteiligten Drit-
ten (z.B. Gl!ubiger bei Erteilung der LÇschungsbewilligung unter Auflagen) erteilt werden,
nach dem jeweiligen Sicherungsinteresse zu bestimmen ist (s. hierzu Rdn 115 ff.). Das Si-
cherungsinteresse entspricht regelm!ßig dem Betrag, den der Gl!ubiger bei "bersendung
der LÇschungsbewilligung an den Notar verlangt (zumeist das noch geschuldete Restdarle-
hen und Tageszinsen bis zur Gutschrift).
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4. Abgeltungswirkung bei Beurkundungsverfahren und isolierten
Entwurfst!tigkeiten

Die GebÅhr, die fÅr ein Beurkundungsverfahren entsteht, gilt alle T!tigkeiten ab, die der
Notar auf das Beurkundungsverfahren selbst aufwendet. Gem!ß Vorbem. 2.1 Abs. 1 KV
GNotKG entsteht die GebÅhr fÅr die Vorbereitung und DurchfÅhrung der Beurkundung in
Form einer Niederschrift (§§ 8 und 36 BeurkG) einschließlich der Beschaffung der Informa-
tionen. Mit der GebÅhr fÅr das Beurkundungsverfahren sind damit alle Vorbesprechungen
und Beratungsgespr!che ebenso abgegolten wie z.B. die Grundbuch- oder Registereinsicht
(ausgenommen die vom Gericht selbst in Rechnung gestellte EinsichtsgebÅhr, die der Notar
dem Kostenschuldner als Auslagen weiterberechnet, s. KV-Nr. 32011 GnotKG), s. Vor-
bem. 2.1 Abs. 1 KV GNotKG. Dabei bleibt es selbst dann, wenn die Beteiligten den Notar
zu Vorgespr!chen mehrfach aufsuchen und den zur Beurkundung vorbereiteten Entwurf
mehrmals anpassen lassen. Der Zeitaufwand und die Schwierigkeit eines Sachverhaltes sind
unbedeutend.

Mit der GebÅhr sind auch abgegolten (Vorbem. 2.1 Abs. 2 Nr. 1. bis 4. KV GNotKG):
nn Die "bermittlung von Antr!gen und Erkl!rungen an ein Gericht oder eine BehÇrde,
nn die Stellung von Antr!gen im Namen der Beteiligten bei einem Gericht (z.B. nach § 15

GBO) oder einer BehÇrde,
nn die Erledigung von Beanstandungen einschließlich des Beschwerdeverfahrens (anders,

wenn kein Zusammenhang mit einem Beurkundungsverfahren besteht, dann kosten-
pflichtig nach KV-Nr. 22123 GNotKG),

nn bei #nderung eines Gesellschaftsvertrags oder einer Satzung die Erteilung einer fÅr die
Anmeldung zum Handelsregister erforderlichen Bescheinigung des neuen vollst!ndigen
Wortlauts des Gesellschaftsvertrags oder der Satzung (z.B. nach § 54 GmbHG).

Durch den engen Zusammenhang dieser T!tigkeiten mit dem Beurkundungsverfahren sollen
also keine zus!tzlichen GebÅhren entstehen.

Von der Abgeltungswirkung nicht erfasst sind bestimmte Vollzugst!tigkeiten, also T!tig-
keiten, die der Notar im Auftrag der Beteiligten Åber die eigentliche Beurkundung und deren
Weitergabe an das Gericht zum Vollzug Åbernimmt, wie z.B. die Beschaffung und PrÅfung
Çffentlich-rechtlicher Bescheinigungen oder die Einholung und das PrÅfen von Lastenfrei-
stellungsunterlagen (s. hierzu Rdn 67 ff.). Gleiches gilt fÅr bestimmte Betreuungst!tigkei-
ten, wie z.B. F!lligkeitsÅberwachung und "berwachung des Vollzugs der Eigentums-
umschreibung bei einem Kaufvertrag, s. hierzu Rdn 104 ff. Dies sind T!tigkeiten, die Åber
das eigentliche Beurkundungsverfahren hinausgehen. "bernimmt sie der Notar im Auftrag
der Beteiligten, soll er hierfÅr neben der GebÅhr fÅr das Beurkundungsverfahren weitere Ge-
bÅhren erhalten (s. hierzu Rdn 67 ff., 104 ff.).

Fertigt der Notar EntwÅrfe, ohne dass ihm zugleich ein Beurkundungsauftrag erteilt wird,
entsteht anstelle einer GebÅhr fÅr das Beurkundungsverfahren (s. Rdn 29 ff.) eine Entwurfs-
gebÅhr nach den Vorgaben des Hauptabschnitts 4 des Kostenverzeichnisses (s. hierzu
Rdn 44 ff.). Die EntwurfsgebÅhr gilt verschiedene T!tigkeiten des Notars ab, !hnlich
wie beim Beurkundungsverfahren. Hierzu enth!lt die Vorbem. 2.4.1 Abs. 4 KV GNotKG Re-
gelungen, wonach mit der EntwurfsgebÅhr folgende T!tigkeiten abgegolten werden:
nn die "bermittlung von Antr!gen und Erkl!rungen an ein Gericht oder eine BehÇrde,
nn die Stellung von Antr!gen im Namen der Beteiligten bei einem Gericht oder einer Be-

hÇrde und
nn die Erledigung von Beanstandungen einschließlich des Beschwerdeverfahrens.

Der enge Zusammenhang dieser T!tigkeiten mit der Entwurfst!tigkeit soll auch hier dadurch
dokumentiert werden, dass Åber die EntwurfsgebÅhr hinaus keine weiteren GebÅhren entste-
hen.

Selbstverst!ndlich kÇnnen auch bei EntwÅrfen Vollzugs- oder Betreuungst!tigkeiten hin-
zukommen, welche weitere GebÅhren auslÇsen, wenn alle hierfÅr vorgeschriebenen Voraus-
setzungen erfÅllt werden (s. Rdn 67 ff., 104 ff.).

Systematischer "berblick Åber das GNotKG
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B. GebÅhrens!tze

I. GebÅhrens!tze fÅr das Beurkundungsverfahren

GebÅhrens!tze fÅr das Beurkundungsverfahren sind in Hauptabschnitt 1 des Kostenver-
zeichnisses bestimmt. Folgende GebÅhrens!tze sind geregelt.

1. 2,0-GebÅhr nach KV-Nr. 21100 GNotKG

Alle Vertr!ge, bestimmte Erkl!rungen sowie BeschlÅsse von Organen einer Vereinigung
oder Stiftung lÇsen eine 2,0-GebÅhr nach KV-Nr. 21100 GNotKG aus. Gleiches gilt fÅr ein
Vertragsangebot (Antrag auf Abschluss eines Vertrags) und ein gemeinschaftliches Testa-
ment.

Die 2,0-GebÅhr nach KV-Nr. 21100 GNotKG ist bspw. fÅr folgende Vorg!nge zu erheben:
nn Kaufvertr!ge (gleich ob Åber GrundstÅcke oder Rechte),
nn "berlassungsvertr!ge,
nn Schenkungsvertr!ge,
nn Tauschvertr!ge (z.B. Tausch von GrundstÅcken),
nn Auseinandersetzungsvertr!ge (z.B. Åber die Verteilung des Nachlasses einer Erben-

gemeinschaft),
nn Miet- oder Pachtvertr!ge,
nn Vertragliche BegrÅndung von Wohnungs- oder Teileigentum (nach § 3 WEG), bei einer

Aufteilung nach § 8 WEG entsteht lediglich eine 1,0-GebÅhr (s. Rdn 31),
nn Vertragliche Bestellung eines Erbbaurechts, bei Bestellung eines EigentÅmererbbau-

rechts entsteht lediglich eine 1,0-GebÅhr (s. Rdn 31),
nn Gesellschaftsvertr!ge (z.B. Errichtung einer GmbH durch mehrere Gesellschafter, bei

Errichtung durch eine Person entsteht lediglich eine 1,0-GebÅhr; s. Rdn 31),
nn Ver!ußerung eines Gesch!ftsanteils an einer GmbH oder einer Beteiligung an einer ande-

ren Gesellschaft,
nn Vertr!ge nach dem Umwandlungsgesetz (z.B. Verschmelzung zweier GmbHs),
nn Ehevertr!ge (z.B. Vereinbarung eines neuen GÅterstandes oder Modifikation des gesetz-

lichen GÅterstandes),
nn Lebenspartnerschaftsvertr!ge,
nn Erbvertr!ge (z.B. durch Ehegatten Åber eine gegenseitige Erbeinsetzung mit oder ohne

weitere VerfÅgungen),
nn gemeinschaftliche Testamente (nur zwischen Ehegatten und eingetragenen Lebenspart-

nern mÇglich),
nn GesellschafterbeschlÅsse (z.B. Satzungs!nderungen bei einer GmbH), unabh!ngig da-

von, ob der Beschluss durch einen oder mehrere Gesellschafter gefasst wird,
nn Vertragsangebote (z.B. Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages), die Annahme lÇst

eine 0,5-GebÅhr nach KV-Nr. 21101 GNotKG aus (s. hierzu Rdn 34).

Bei dieser Auswahl handelt es sich um die am h!ufigsten in der notariellen Praxis vorkom-
menden Sachverhalte.

2. 1,0-GebÅhr nach KV-Nr. 21200 GNotKG

FÅr den Åberwiegenden Teil notarieller Beurkundungsverfahren, die keine vertraglichen
Regelungen betreffen, entsteht eine 1,0-GebÅhr nach KV-Nr. 21200 GNotKG. Hierunter fal-
len alle einseitigen rechtsgestaltenden Willenserkl!rungen, wie z.B.:
nn Testament eines Erblassers (gemeinschaftliches Testament dagegen 2,0-GebÅhr;

s. Rdn 30),
nn Vollmachten (z.B. Generalvollmachten oder Vorsorgevollmachten, aber auch Vollmach-

ten zum Abschluss bestimmter Rechtsgesch!fte),
nn Patienten- und BetreuungsverfÅgungen (zumeist im Zusammenhang mit einer Vorsor-

gevollmacht),
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